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I.  Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

Diese Prüfungsordnung gilt für alle Bachelorstudiengänge innerhalb der geisteswissen-
schaftlichen Sektion der Universität Konstanz. 
 

§ 2 Struktur, Regelstudienzeit und Studienumfang der B.A.- Studiengänge 
(1) Die geisteswissenschaftlichen Bachelor-Studiengänge sind wie folgt aufgebaut:  

entweder  
 
1. aus den Teilstudiengängen 

a) Wissenschaftliches Hauptfach unter Einschluss eines Ergänzungsbereichs zur 
Vermittlung von überfachlichen berufsfeldorientierten Schlüsselqualifikationen    

        und       
b)  Wissenschaftliches Nebenfach            

 
oder  
 
2. einem Wissenschaftlichen Hauptfach  
    mit integriertem überfachlichem berufsfeldorientiertem Nebenfach  

      Die Bachelor-Studiengänge sind modular aufgebaut.  
Ein Modul bezeichnet eine thematisch und zeitlich abgerundete, in sich abgeschlos-
sene und mit Leistungspunkten versehene, abprüfbare Lehr- und Lerneinheit. 

 
(2) Der Studienumfang entspricht in der Regel insgesamt 180 ECTS-Credits, von de-

nen in der Regel 120 ECTS-Credits auf das Hauptfach entfallen. Mindestens 20 
ECTS-Credits sind im Ergänzungsbereich der überfachlichen berufsfeldorientierten 
Schlüsselqualifikationen zu erwerben. Auf das wissenschaftliche Nebenfach entfal-
len in der Regel 40 ECTS-Credits, auf ein überfachliches berufsfeldorientiertes Ne-
benfach in der Regel 60 ECTS-Credits. Beträgt der Studienumfang im jeweiligen 
Nebenfach weniger als 40 ECTS-Credits, so sind die fehlenden ECTS-Credits im 
Bereich der berufsfeldorientierten Schlüsselqualifikationen zu erbringen. 

(3) Die Regelstudienzeit bis zum Erwerb des akademischen Grades beträgt sechs Se-
mester. Die Fachspezifischen Bestimmungen (Anlage B) regeln, ob in dem betref-
fenden Hauptfach eine Orientierungsprüfung gem. § 18 abzulegen ist. Für die Ori-
entierungsprüfung gilt eine bestimmte Prüfungsfrist (vgl. § 18), innerhalb derer die 
betreffenden Prüfungsleistungen erbracht werden müssen. Andernfalls verliert 
der/die Studierende den Prüfungsanspruch in dem betreffenden Teilstudiengang, 
es sei denn, er/sie hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. Die Fachspezifi-
schen Bestimmungen können festlegen, dass an die Orientierungsprüfung eine 
Fachstudienberatung gekoppelt ist. Das erste Studienjahr wird im Hauptfach mit der 
Orientierungsprüfung (wenn vorgesehen) und das dritte mit der Bachelorprüfung 
abgeschlossen. 

(4) In den Studiengängen, in denen die jeweiligen Fachspezifischen Bestimmungen 
den Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen verlangen, die über die Schulspra-
che Englisch hinausgehen, und der nicht bereits zu Beginn des Studiums erbracht 
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wurde, werden Studienzeiten, die für den Erwerb dieser Kenntnisse verwendet wer-
den, auf Antrag nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet: bzgl. alten Sprachen 
(Latein, Alt-Griechisch) im Umfang von bis zu zwei Semestern pro Sprache und 
bzgl. modernen Fremdsprachen (Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch o.a.) 
im Umfang von insgesamt bis zu zwei Semestern. Ist der Fremdsprachennachweis 
für die Orientierungsprüfung zu erbringen, wird die Prüfungsfrist auf Antrag in die-
sem Fall entsprechend verlängert. 
Der Antrag auf Verlängerung der Regelstudienzeit und ggf. der Frist für die Able-
gung der Orientierungsprüfung ist über die jeweilige Fachstudienberatung des Fa-
ches, für das der Fremdsprachennachweis zu erbringen ist, beim Prüfungsaus-
schuss des betreffenden Faches zu stellen.  

(5) Der Stundenumfang und die Studieninhalte sind in den Fachspezifischen Bestim-
mungen für die Hauptfächer in Anlage B und in den Fachspezifischen Bestimmun-
gen für die Nebenfächer in Anlage C, die jeweils Bestandteil dieser Prüfungsord-
nung sind, festgelegt. In den Fachspezifischen Bestimmungen sind die Studienin-
halte so auszuweisen und zu begrenzen, dass das Studium in der Regelstudienzeit 
abgeschlossen werden kann. Dabei ist zu gewährleisten, dass der/die Kandidat/in 
im Rahmen der Prüfungsordnung und des Studienplanes nach eigener Wahl 
Schwerpunkte setzen kann. 

(6) In der Regel ist innerhalb des Studiums eine dem Studienziel dienende praktische 
Tätigkeit bei einer privaten oder öffentlichen Einrichtung abzuleisten, die geeignet 
ist, eine Anschauung von berufspraktischer Tätigkeit in dem jeweiligen Hauptfach 
zu vermitteln.  

(6) In den Fachspezifischen Bestimmungen für die Hauptfächer (Anlage B) kann vor-
gesehen werden, dass der/die Studierende während des Studiums zusätzlich  
oder anstelle einer berufspraktischen Tätigkeit nach Abs. 7 ein Auslandssemester 
zu absolvieren hat. In diesem Fall muss das Auslandssemester innerhalb der Re-
gelstudienzeit absolviert werden und es kann in den fachspezifischen Bestimmun-
gen für die Hauptfächer (Anlage B) von den Regelungen in Absatz 2 Satz 2 abge-
wichen werden. 

 
§ 3 Graduierung 

Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung wird der akademische Grad "Bachelor of 
Arts (B.A.)” verliehen.  
 

§ 4 Fächer, Fächerkombinationen, Berufsfeldorientierte Qualifikationen, 
Berufspraktische Tätigkeiten 

(1) Bei Teilstudiengängen ist sowohl für das Hauptfach wie für das wissenschaftliche 
Nebenfach eine Immatrikulation erforderlich. Hierbei sind etwaige Zulassungsbe-
schränkungen für die betreffenden Fächer zu beachten. Die wählbaren Fächer so-
wie die zugelassenen Kombinationen ergeben sich aus Anlage A, die Bestandteil 
dieser Prüfungsordnung ist. Während des Semesters ist kein Fachwechsel möglich.  

 
(2) Überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen werden in fächerübergrei-fen-

den Veranstaltungen, Praktika (Abs. 3) und ggf. Projektseminaren mit hohen prak-
tischen Anteilen erworben. Die wählbaren Module ergeben sich aus Anlage D, die 
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Bestandteil dieser Prüfungsordnung ist, ggf. in Verbindung mit den fachspezifischen 
Bestimmungen für das jeweilige Hauptfach. 

(3) Berufspraktische Tätigkeiten müssen einen Umfang von mindestens 8 Wochen ha-
ben und in der Regel während der vorlesungsfreien Zeit des Studiums abgeleistet 
werden. Sie können auf höchstens zwei Abschnitte verteilt werden. In den fachspe-
zifischen Bestimmungen kann Näheres festgelegt werden. Berufspraktische Tätig-
keiten müssen vorab vom Studiendekan des für das wissenschaftliche Hauptfach 
zuständigen Fachbereichs genehmigt und nach Beendigung durch eine Bestäti-
gung der beschäftigenden Stelle nachgewiesen werden. Berufsausbildungen und 
berufspraktische Tätigkeiten, die vor Studienbeginn erbracht wurden, können auf 
Antrag des/der Studierenden durch den für das Hauptfach zuständigen Prüfungs-
ausschuss anerkannt werden. Für eine abgeleistete berufspraktische Tätigkeit wer-
den 8 ECTS-Credits vergeben. Diese Studienleistung wird dem Ergänzungsbereich 
zugerechnet. Ist in den Fachspezifischen Bestimmungen ein längeres Praktikum 
vorgesehen, werden dafür nach Maßgabe der Fachspezifischen Bestimmungen 
mehr Credits vergeben. 

 

§ 4a  Prüfungsverwaltung 
Die Prüfungsverwaltung kann aufgrund DV-gestützter Systeme erfolgen. Studierende 
sind verpflichtet, regelmäßig und bei aktuellem Anlass sich über die ihr Prüfungsrechts-
verhältnis betreffenden Daten und Mitteilungen zu informieren. Eventuelle Versäum-
nisse gehen zu Lasten des/der Studierenden. 
 

§ 5 Prüfungsausschuss 
(1) Für die Organisation der Prüfungen im Hauptfach und im überfachlichen berufsfel-

dorientierten Nebenfach sowie für die weiteren ihm durch diese Prüfungsordnung 
zugewiesenen Aufgaben ist der jeweilige Prüfungsausschuss des Fachbereichs zu-
ständig, dem das Hauptfach angehört (PA-Hauptfach). Für die Organisation der 
Prüfungen im wissenschaftlichen Nebenfach sowie für die weiteren durch diese 
Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben, die das wissenschaftliche Nebenfach 
betreffen, ist der Prüfungsausschuss des Fachbereichs zuständig, dem das wissen-
schaftliche Nebenfach angehört. Die Prüfungsausschüsse werden bei der Organi-
sation der Prüfungen vom Zentralen Prüfungsamt der Universität Konstanz unter-
stützt.  

(2) Die Mitglieder eines Prüfungsausschusses sind: 
1. drei Hochschullehrer bzw. Hochschullehrerinnen 
2. zwei akademische Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen 
3. eine Studierende/ein Studierender mit beratender Stimme  
4. der/die Sekretär/in des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme 
In den fachspezifischen Bestimmungen kann jeweils unter Beachtung von § 10 Abs. 
3 LHG eine zahlenmäßig andere Zusammensetzung festgelegt werden. 

(3) Die stimmberechtigten Mitglieder sowie der/die Sekretär/in des Prüfungsausschus-
ses werden von der zuständigen Studienkommission für die Dauer von zwei Jahren, 
der/die Studierende für ein Jahr bestellt. Eine erneute Bestellung ist möglich.  
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(4) Ein Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n und eine/n stell-
vertretende/n Vorsitzende/n aus der Gruppe der Hochschullehrer und Hochschul-
lehrerinnen. 

(5) Eine Entscheidung im Rahmen dieser Prüfungsordnung, die gleichzeitig mehrere 
Prüfungsausschüsse betrifft, wird jeweils im Einvernehmen getroffen. 

(6) Die Prüfungsausschüsse achten darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsord-
nung eingehalten werden.  

(7) Ein Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. Er kann ihm zugewiesene Aufgaben dem/der Vorsitzenden übertra-
gen. 

(8) Die Mitglieder eines Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von 
Prüfungen beizuwohnen.  

 
(9) Die Mitglieder eines Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter/innen unter-lie-

gen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind 
sie durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 
 

§ 6 Prüfer/innen und Beisitzer/innen 
(1) Die jeweils zuständigen Prüfungsausschüsse bestellen die Prüfer/innen und Beisit-

zer/innen. 
(2) Zur Bewertung von Bachelorarbeiten, Abschlussklausuren und mündlichen Ab-

schlussprüfungen sind in der Regel nur Hochschullehrer, Hochschullehrerinnen,  
Privatdozenten und Privatdozentinnen sowie diejenigen akademischen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen befugt, denen das Rektorat auf Vorschlag des Sektionsvor-
standes gem. § 52 Abs. 1 Satz 6 LHG die Prüfungsbefugnis übertragen hat. Aka-
demische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Lehrbeauftragte und Lehrkräfte für be-
sondere Aufgaben können nur dann ausnahmsweise zu Prüfern bzw. Prüferinnen 
bestellt werden, wenn Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen nicht in genügen-
dem Ausmaß zur Verfügung stehen. 

(3) Soweit in den fachspezifischen Bestimmungen keine abweichenden Regelungen 
getroffen werden, kann in begründeten Ausnahmefällen in Absprache mit dem in-
ternen Erstprüfer oder der internen Erstprüferin eine externe Prüfungsperson aus 
einer Einrichtung mit Forschungsbezug als Zweitprüfer oder Zweitprüferin bestellt 
werden, wenn sie eine geeignete wissenschaftliche Qualifikation sowie Erfahrung 
als Betreuungsperson vorweisen kann. 

(4) Zum Beisitzer/zur Beisitzerin darf nur bestellt werden, wer in demselben Fach min-
destens eine Bachelorprüfung oder eine gleichwertige Prüfung abgelegt hat. 

(5) Der Kandidat/die Kandidatin kann die Prüfer/innen im Fall einer mündlichen Ab-
schlussprüfung bzw. einer Abschlussarbeit vorschlagen. Ein Rechtsanspruch auf 
die Bestellung eines bestimmten Prüfers/einer bestimmten Prüferin besteht nicht. 

(6) Die studienbegleitenden Prüfungen werden vom dem Leiter/der Leiterin der jewei-
ligen Lehrveranstaltung abgenommen. 
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§ 7 Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und  
Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen in Bachelor-Studiengängen 
und/oder in anderen Studiengängen einer Universität oder einer gleichgestellten 
Hochschule in Deutschland oder im Ausland werden (unter Anrechnung der an der 
Universität Konstanz für die betreffende Leistung nach dieser Prüfungsordnung zu 
vergebenden ECTS-Credits) auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbe-
nen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die 
ersetzt werden. Kein wesentlicher Unterschied besteht, wenn Inhalte, Lernziele und 
Prüfungen den Anforderungen des jeweiligen Bachelorfachs an der Universität Kon-
stanz weitgehend entsprechen. Bei der Anrechnung sind die Prüfungsfristen der vor-
liegenden Prüfungsordnung zu beachten. § 17 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(2) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die au-
ßerhalb Deutschlands erbracht wurden, sind die Empfehlungen der Kultusminister-
konferenz (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen) und die Äquivalenzab-
kommen der Bundesrepublik Deutschland sowie Absprachen im Rahmen von Hoch-
schulpartnerschaften zu beachten.  

(3) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fern-
studien in staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien und Fachhoch-
schulen gilt Absatz 1 entsprechend.  

(4) Die Anerkennung als Bachelorarbeit oder als mündliche Bachelor-Abschlussprü-
fung sind nicht möglich. Die Studien- und Prüfungsleistungen eines Nebenfachs 
können unter Beachtung von Abs. 1 vollständig anerkannt werden.  

(5) Werden Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind, zu übernehmen und nach dem in den §§ 16 und 25 angegebenen 
Bewertungsschlüssel in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote ein-
zubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk "bestanden" 
aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anerkennung im Zeugnis ist zulässig. 

(6) Der/Die Studierende hat mit dem Antrag die für die Anerkennung erforderlichen Un-
terlagen vorzulegen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1, 2 oder 3 
besteht ein Rechtsanspruch auf Anerkennung; Absatz 4 bleibt unberührt. 

(7) Entscheidungen nach Absatz 1 bis 6 trifft der gem. § 5 Abs. 1 zuständige Prüfungs-
ausschuss oder eine von ihm bestellte Person im Zusammenwirken mit den jeweili-
gen Fachvertretern/ Fachvertreterinnen. 

 
§ 7a  Anerkennung von außerhalb des Hochschulsystems erbrachten  

Leistungen 
(1) Außerhalb des Hochschulsystems erbrachte Leistungen können nur im Rahmen 

der überfachlichen berufsfeldorientierten Qualifikationen (gem. Anlage D) als Stu-
dienleistungen angerechnet werden. Dies setzt voraus, dass  
- die dabei erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten den Studien- und Prüfungs-

leistungen, die sie ersetzen sollen, gleichwertig sind, 
- zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraus-

setzungen erfüllt sind  und 
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- die Institution, in der die Kenntnisse und Fähigkeiten erworben wurden, über ein 
Qualitätssicherungssystem verfügt. 

(2) Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit ist eine Gesamtbetrachtung und Gesamt-
bewertung vorzunehmen. Die Gleichwertigkeit ist gegeben, sofern hinsichtlich der 
erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied besteht. Kein wesentli-
cher Unterschied besteht, wenn die außerhalb des Hochschulsystems erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten den Inhalten, Lernzielen und Anforderungen der ent-
sprechenden Leistung im Studiengang an der Universität Konstanz weitgehend ent-
sprechen. 

(3) Ist die Gleichwertigkeit der außerhalb des Hochschulsystems erbrachten Leistun-
gen nicht feststellbar, kann eine Einstufungsprüfung angesetzt werden. 

(4) Für die Anerkennung von außerhalb des Hochschulsystems erbrachten Leistungen 
gilt eine Obergrenze von insgesamt 20 ECTS-Credits. 

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung sowie über die Erforderlichkeit und Ge-
staltung einer Einstufungsprüfung trifft der Ständige Prüfungsausschuss oder eine 
von ihm bestellte Person. 

(6) Die Regelung über die Anerkennung findet erst dann Anwendung, wenn die Krite-
rien für die Anerkennung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft worden sind. 

 
§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß, Schutzfristen 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend (5,0)" bewertet, wenn der/die 
Kandidat/in einen Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er/sie 
nach Beginn der Prüfung ohne triftigen Grund von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe 
gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehenen Be-
arbeitungszeit erbracht wird, es sei denn, der/die Kandidat/in hat die Fristüber-
schreitung nicht zu vertreten. 

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem je-
weils zuständigen Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaub-
haft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten/der Kandidatin bzw. eines von 
ihm/ihr allein zu versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen kann die 
Vorlage eines ärztlichen Attestes (unter Verwendung des entspr. Vordrucks des 
Prüfungsamtes) und in Zweifelsfällen ein Attest einer vom Prüfungsamt benannten 
Ärztin/eines vom Prüfungsamt benannten Arztes verlangt werden. Wird der Grund 
anerkannt, wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungser-
gebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Versucht die Kandidatin/der Kandidat, das Ergebnis ihrer/seiner Prüfungs- oder Stu-
dienleistung durch Täuschung (z.B. Plagiat) oder Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungs- oder Studienleistung als 
mit "nicht ausreichend (5,0)" bewertet. In wiederholten oder besonders schwerwie-
genden Täuschungsfällen kann der zuständige Prüfungsausschuss den Kandida-
ten/die Kandidatin von der Wiederholungsprüfung ausschließen mit der Folge des 
endgültigen Verlustes des Prüfungsanspruchs in dem betreffenden Studiengang. 

(4) Ein Kandidat/eine Kandidatin, der/die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von dem/der jeweiligen Prüfer/in oder Aufsichtführenden von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die be-
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treffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend (5,0)" bewertet. In schwerwie-
genden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten/die Kandidatin von der 
Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(5) Der/die Kandidat/in kann innerhalb einer Frist von vier Wochen verlangen, dass Ent-
scheidungen gemäß Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 vom Prüfungsausschuss 
überprüft werden.  

(6) Auf Antrag einer Kandidatin sind die Mutterschutzfristen, wie sie im jeweils gültigen 
Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (MuSchG) festgelegt sind, entspre-
chend zu berücksichtigen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufü-
gen. Die Mutterschutzfristen unterbrechen jede Frist nach dieser Prüfungsordnung; 
die Dauer des Mutterschutzes wird nicht in die Frist eingerechnet. 

(7) Gleichfalls sind die Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Ge-
setzes über die Gewährung von Elterngeld und Elternzeit (BEEG) auf Antrag zu 
berücksichtigen. Die Kandidatin/der Kandidat muss bis spätestens vier Wochen vor 
dem Zeitpunkt, von dem ab sie/er die Elternzeit antreten will, dem Prüfungsaus-
schuss unter Beifügung der erforderlichen Nachweise schriftlich mitteilen, für wel-
chen Zeitraum oder für welche Zeiträume sie/er die Elternzeit in Anspruch nehmen 
will. Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen 
vorliegen, die bei einer Arbeitnehmerin/einem Arbeitnehmer einen Anspruch auf El-
ternzeit nach dem BEEG auslösen würden, und teilt der Kandidatin/dem Kandidaten 
das Ergebnis sowie ggf. die neu festgesetzten Prüfungsfristen unverzüglich mit. Die 
Bearbeitungsfrist der schriftlichen Abschlussarbeit (Bachelor-arbeit) kann nicht 
durch die Elternzeit unterbrochen werden. Das gestellte Thema gilt als nicht verge-
ben. Nach Ablauf der Elternzeit erhält die Kandidatin/der Kandidat ein neues 
Thema. 

(8) Studierende, die über Abs. 7 hinausgehend Familienpflichten  wahrzunehmen ha-
ben, können ebenfalls die Verlängerung von Fristen nach dieser Prüfungsordnung 
beantragen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. 

(9) Auf Antrag können Tätigkeiten von Studierenden in der Selbstverwaltung der Uni-
versität oder des Studentenwerks bis zu zwei Semestern bei der Berechnung der 
Prüfungsfristen berücksichtigt werden. 
 

II.  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 

§ 9 Studienleistungen 
(1) Studienleistungen sind individuelle Leistungen, die von einer/einem Studierenden 

im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen erbracht werden. Art, Zahl und Um-
fang der Studienleistungen sind so festzulegen, dass der für ihre Erbringung erfor-
derliche Zeitaufwand den der jeweiligen Lehrveranstaltung zugeordneten ECTS-
Credits entspricht. Die zu erbringenden Studienleistungen werden den Studieren-
den spätestens mit der Ankündigung der jeweiligen Lehrveranstaltung bekannt ge-
geben. 

(2) Die erbrachten Studienleistungen sind von dem Leiter/der Leiterin der jeweiligen 
Lehrveranstaltung zu bewerten; sie können vom ihm/ihr auch benotet werden. 
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(3) Die Fachspezifischen Bestimmungen (Anlagen B, C und D) regeln, in welchen Lehr-
veranstaltungen Studienleistungen zu erbringen sind und welche Studienleistungen 
ggf. als Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungsleistungen nachzuwei-
sen sind. 

(4) Als Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfungs- bzw. Studienleistung kann 
vom Leiter bzw. der Leiterin der Lehrveranstaltung die regelmäßige Teilnahme an 
der Lehrveranstaltung verlangt werden. In diesem Fall gibt er bzw. sie zu Beginn 
die Modalitäten der Teilnahmepflicht bekannt. Diese Bestimmung gilt nicht für Vor-
lesungen.  

(5) Entsprechend zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen können auch Studienle-
istungen nach Maßgabe der § 10 Abs. 3 und 4, § 12 Abs. 3 bis 7 sowie § 13 Abs. 2 
online erbracht werden. 

§ 9a Regelmäßige Teilnahme als besondere Form der Studienleistung  
(1) In Seminaren, Tutorien und sonstigen dialogisch konzipierten Lehrveranstaltungen 

sowie in praktischen Lehrveranstaltungen wie z.B. sprachpraktischen oder sport-
praktischen Veranstaltungen kann von der Leitung der Lehrveranstaltung als Vo-
raussetzung für die Ablegung einer Prüfungs- bzw. Studienleistung und/oder für 
den Erwerb von Credits die regelmäßige Teilnahme an der Lehrveranstaltung ver-
langt werden. In diesem Fall ist zu Beginn der Lehrveranstaltung in schriftlicher oder 
elektronischer Form bekannt zu geben, dass die regelmäßige Teilnahme als Zulas-
sungsvoraussetzung für die studienbegleitenden Leistungen und/oder als Voraus-
setzung für den Erwerb von Credits in der Lehrveranstaltung gilt. In den Fachspe-
zifischen Regelungen kann festgelegt werden, dass auch die zuständige Studien-
kommission für einen bestimmten Lehrveranstaltungstyp eine Teilnahmepflicht 
nach Satz 1 beschließen kann. 

(2) Von einer regelmäßigen Teilnahme ist auch dann auszugehen, wenn bei Lehrver-
anstaltungen höchstens ein Fünftel der Zeit bzw. der Termine versäumt wurde. An-
dernfalls wird die Zulassung zu Prüfungs- bzw. Studienleistungen in der Lehrveran-
staltung versagt, unabhängig davon, ob das Fehlen von Studierenden zu vertreten 
ist. Es können in diesem Fall keine ECTS-Credits erworben werden. In begründeten 
Fällen1 kann von diesen Regelungen zugunsten von Studierenden abgewichen 
werden; entsprechende Anträge sind über die Sekretärin oder den Sekretär des 
Ständigen Prüfungsausschusses an den zuständigen Ständigen Prüfungsaus-
schuss zu stellen. 

 
  

                                                           
1 Fallgruppen, für die Ausnahmen in Betracht kommen, sind insbesondere: 1. Studierende mit attestierter chronischer 
oder länger andauernder Erkrankung, die nach der Prüfungsordnung einen Nachteilsausgleich beanspruchen kön-
nen und denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, an allen Terminen der Lehrveranstaltung teilzu-
nehmen; 2. studierende Eltern aufgrund von Krankheit ihres Kindes und von Studierenden mit pflegebedürftigen 
Angehörigen, soweit geeignete Nachweise für eine notwendige Betreuung vorgelegt werden; 3. Studierende, die im 
laufenden Semester Mitglied eines Gremiums der Universität oder der Verfassten Studierendenschaft sind und aus 
diesem Grund einzelne Lehrveranstaltungstermine versäumen, soweit eine Bestätigung über die Teilnahme an der 
Gremiensitzung vorgelegt wird; 4. studierende Spitzensportler*innen im Sinne der Kooperationsvereinbarungen der 
Universität als Partnerhochschule des Spitzensports aufgrund nachgewiesener verpflichtender Teilnahme an Wett-
kämpfen oder Trainingslagern; 5. Auslandsaufenthalte während des laufenden Semesters mit Nachweis; 6. Gründe-
rinnen und Gründer mit entsprechendem Nachweis. 
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§ 10 Art der studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind: 

 1. Modulabschlussprüfungen, die in einer Prüfung jeweils alle Komponenten eines 
Moduls abprüfen, 

2.  Modulprüfungen in einer Komponente eines Moduls, 
3.  Modulteilprüfungen in mehreren Komponenten eines Moduls. 

(2) Die Fachspezifischen Bestimmungen (Anlagen B und C) legen die Art der zu er-
bringenden Prüfungsleistungen (mündlich und/oder schriftlich und/oder praktisch) 
fest. Im übrigen wird die genaue Art der zu erbringenden Prüfungsleistung zu Be-
ginn der Lehrveranstaltung vom Leiter derselben bekanntgegeben. 

(3) Studienbegleitende Prüfungs-, Teilprüfungs- und Studienleistungen können gemäß 
§§ 32 a und 32b Landeshochschulgesetz (LHG) und nach den Maßgaben von § 12 
Abs. 3 bis 7 und § 13 Abs. 2 auch online durchgeführt werden, soweit dies inhaltlich 
und technisch möglich ist und chancengleiche Prüfungsbedingungen gewährleistet 
bleiben. Zur Durchführung von Online-Prüfungen stellt die Universität Informations- 
und Kommunikationssysteme zur Verfügung, die den Grundsätzen der Daten-
schutzgrundverordnung entsprechen. Online-Prüfungen werden vergleichbar mit 
den entsprechenden Prüfungsformaten ohne Einsatz von elektronischen Systemen 
in einem Protokoll dokumentiert. Im Protokoll sind die Online-Durchführung sowie 
etwaige technische Störungen sowie ein Abbruch aufgrund dieser festzuhalten. 
Technische Störungen während der Prüfung sind von den Teilnehmenden unver-
züglich zu melden. 

(4) Wird eine Prüfungsleistung nicht auf dem Campus unter Aufsicht erstellt, haben die 
Studierenden in bekanntgegebener Form zu versichern, dass sie die Leistung selb-
ständig und ohne Hilfe Dritter oder nicht erlaubter Hilfsmittel erbringen bzw. erbracht 
haben. 

(5) Eine studienbegleitende Prüfungsleistung kann sich auch aus mehreren Teilleistun-
gen zusammensetzen. In diesem Fall können neben einer Klausur oder einer Haus-
arbeit andere Prüfungsformen, wie z.B. Kurztests, Referate usw. durchgeführt wer-
den. Der Leiter bzw. die Leiterin der Lehrveranstaltung gibt zu Beginn Anzahl und 
Art der Prüfungsleistungen und die Zusammensetzung der Gesamtnote für die Ver-
anstaltung bekannt. Er bzw. sie legt ebenfalls die Bestehensmodalitäten sowie den 
Wiederholungsmodus zu Beginn fest.  

(6) Sind die für ein Modul erforderlichen Prüfungsleistungen erbracht, können in die-
sem Modul keine weiteren Prüfungen absolviert werden. Zusätzliche, freiwillige 
Leistungen können nur im Modul „Zusätzliche Leistungen“ angemeldet werden und 
gehen nach ihrem Bestehen nicht in die Gesamtnote ein; sie werden jedoch im 
Transcript of Records als zusätzliche Leistungen vermerkt.  
In Wahlpflichtveranstaltungen können abweichend von Satz 1 weitere Prüfungen 
absolviert werden. In diesem Fall gehen die jeweils besten Modulteilnoten in die 
Modulnote ein. In den Fachspezifischen Bestimmungen (Anlagen B und C) kann 
eine abweichende Regelung festgelegt werden. 

(7) Macht ein Kandidat/eine Kandidatin durch Vorlage eines ärztlichen Attestes glaub-
haft, dass er/sie wegen länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher Be-
schwerden nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vor-
gesehenen Form oder Frist abzulegen, so gestattet ihm/ihr die/der Vorsitzende des 
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Prüfungsausschusses, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bear-
beitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form oder 
Frist zu erbringen. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 

§ 11 Anmeldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungs-  
und Studienleistungen 

(1) Zu den studienbegleitenden Prüfungs- und Studienleistungen muss sich der Kandi-
dat/die Kandidatin anmelden. Die Termine für die Anmeldung zu den studienbeglei-
tenden Prüfungen werden öffentlich unter Angabe einer Ausschlussfrist bekannt 
gegeben. Die Fachspezifischen Bestimmungen zu den einzelnen Fächern können 
Regelungen zu dem Anmeldeverfahren treffen.  
Wird eine Prüfungs- oder Studienleistung ohne Anmeldung absolviert, so wird die 
Prüfung unabhängig vom Resultat als ungültig betrachtet und nicht als Versuch ge-
wertet. Diese Regelungen gelten nicht für Studienleistungen, sofern in der betref-
fenden Lehrveranstaltung auch eine Prüfungsleistung zu erbringen ist. 

(2) Liegen die für die Prüfungsteilnahme notwendigen Voraussetzungen vor, so wird 
der Kandidat/die Kandidatin zu der studienbegleitenden Prüfung zugelassen. 

 

(3) Zu den studienbegleitenden Prüfungen der Bachelorprüfung kann nur zugelassen 
werden, wer 

 1. in dem jeweiligen Fach im Bachelorstudiengang an der Universität Konstanz im-
matrikuliert ist, 

2. seinen Prüfungsanspruch in diesem Bachelorstudiengang nicht verloren hat,      
   und 
3. ggf. das Vorliegen der fachlichen Zulassungsvoraussetzungen für die jeweilige 

studienbegleitende Prüfung gemäß den Fachspezifischen Bestimmungen (Anla-
gen B und C) nachweist. 

 

(4) Mit der Anmeldung zur ersten studienbegleitenden Prüfung ist der Immatrikulations-
nachweis zu erbringen. 

(5) Über die Zulassung entscheidet der nach § 5 Abs. 1 zuständige Prüfungsaus-aus-
schuss. Er kann die Entscheidung dem/der Vorsitzenden übertragen. Falls der/die 
Studierende nicht zugelassen werden kann, wird ihm/ihr dies schriftlich mitgeteilt; 
die Ablehnung ist mit einer Begründung zu versehen. Die Zulassung zu einer Prü-
fungs- oder Studienleistung darf nur versagt werden, wenn die in Abs. 3 genannten 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder eine Teilnahmepflicht gemäß § 9a nicht er-
füllt wurde.  

§ 12 Studienbegleitende mündliche und praktische Prüfungsleistungen 

(1) Als mündliche Prüfungsleistungen kommen mündliche Prüfungen, Referate und an-
dere mündliche Prüfungsformen in Betracht. Mündliche und praktische Prüfungen 
können als Gruppen- oder Einzelprüfung abgelegt werden. In den fachspezifischen 
Regelungen können weitere Einzelheiten festgelegt werden.) Im Übrigen wird Nä-
heres von der Leitung der betreffenden Lehrveranstaltung zu Beginn derselben be-
kannt gegeben.  
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(2) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt je Kandidatin oder Kandidat mindes-
tens 10 Minuten, höchstens 45 Minuten. Sie wird von einer Prüferin oder einem 
Prüfer und einer Beisitzerin oder einem Beisitzer oder alternativ von zwei Prüferin-
nen oder Prüfern abgenommen. Datum, Beteiligte sowie die wesentlichen Gegen-
stände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten 
und von den beteiligten Prüferinnen oder Prüfern und ggf. Beisitzerinnen oder Bei-
sitzern zu unterschreiben. Das Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin oder dem 
Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 

(3) Mündliche Prüfungen und Teilprüfungsleistungen können nach den Maßgaben von 
§ 10 Abs. 3 und 4 online stattfinden, wenn eine Zustimmung sowohl der zu prüfen-
den Person als auch der prüfenden Personen vorliegt. Entsprechend ist auch mög-
lich, dass nur einzelne Personen per Videokonferenz zu einer Präsenzprüfung zu-
geschaltet werden.  

(4) Die Durchführung einer mündlichen Prüfung, die eine Lehrveranstaltung oder ein 
Modul abschließt, als Videokonferenz erfolgt auf Antrag der oder des Studierenden, 
sofern ein wichtiger Ausnahmegrund hierfür vorliegt. Der Antrag ist in der von der 
Universität vorgegebenen Form und Frist beim zuständigen StPA zu stellen. Liegen 
die Voraussetzungen nach Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 nicht vor oder ist die zeitliche 
Verschiebung zur Ermöglichung einer Präsenzprüfung zumutbar, wird der Antrag 
vom StPA abgelehnt. Die Ablehnung oder Befürwortung des Antrags wird der oder 
dem Studierenden in der Regel mindestens eine Woche vor dem geplanten Prü-
fungstermin mitgeteilt. Im Fall der Befürwortung des Antrags werden der oder dem 
Studierenden die näheren Modalitäten zur Durchführung mindestens 24 Stunden 
vor dem Prüfungstermin bekanntgegeben.  

(5) Mündliche Teilprüfungsleistungen, z. B. der mündlich abzuhaltende Teil von Refe-
raten oder Präsentationen oder andere lehrveranstaltungsbegleitende mündliche 
Prüfungsleistungen sowie Studienleistungen können auf formlosen Antrag der oder 
des Studierenden an die beteiligte Lehrperson online als Videokonferenz erfolgen. 
Diese entscheidet, ob die Voraussetzungen von § 10 Abs. 3 erfüllt sind und sie dem 
Antrag stattgibt.  

(6) Im Wahlpflichtbereich oder im Wahlbereich können im hochschulrechtlich vorgese-
henen Lehrplanungsverfahren Lehrveranstaltungen angeboten werden, deren Ver-
anstaltungs- und Prüfungskonzeption auf der Online-Durchführung beruht, insbe-
sondere dann wenn diese Form der Durchführung die Kompetenzorientierung von 
Lehre und Prüfung stärkt. In diesen Fällen wird die Freiwilligkeit der Teilnahme an 
einer mündlichen onlinegestützten Prüfungs- oder Studienleistung durch die Anmel-
dung der Studierenden zu dieser entsprechend gekennzeichneten Lehrveranstal-
tung dokumentiert. 

(7) Vor Beginn der Prüfung muss die oder der Studierende auf Aufforderung der Prü-
fungsperson den Studierendenausweis oder einen amtlichen Lichtbildausweis in 
die Kamera halten; von allen Beteiligten wird vor Beginn der Prüfung bestätigt, dass 
eine ausreichende Bild- und Tonqualität vorliegt. Soweit der Personalausweis oder 
Pass verwendet wird, ist der oder dem Studierenden zu gestatten, nicht zur Identi-
fizierung erforderliche Informationen abzudecken. Eine Aufzeichnung oder ander-
weitige Speicherung der Bild- und Tondateien einer Online-Prüfung ist unzulässig, 
soweit sie nicht zur Übertragung der Onlineprüfung oder Teilprüfungsleistung oder 
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Studienleistung erforderlich ist. Hierauf werden die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer seitens der Prüfungs- oder Lehrperson spätestens zu Beginn der Prüfung hin-
gewiesen. 

 
§ 13 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen und Online-Prüfungen 

in Textform 

(1) Als schriftliche Prüfungsleistungen kommen Klausuren, Hausarbeiten, Essays und 
andere schriftliche Prüfungsformen in Betracht. Von der Prüfungsperson kann fest-
gelegt werden, dass sie offline in elektronischer Form erstellt und/oder elektronisch 
übermittelt werden müssen (z.B. Take-Home-Exams). Die Dauer der Klausuren soll 
in der Regel mindestens 60 und höchstens 240 Minuten betragen. Hausarbeiten 
haben in der Regel eine Bearbeitungszeit von 4 Wochen. Die Einzelheiten können 
in den fachspezifischen Bestimmungen (Anlagen B und C) geregelt werden. Im Üb-
rigen werden sie vom Leiter/von der Leiterin der betreffenden Lehrveranstaltung zu 
Beginn derselben bekannt gegeben. 

(2) Von der Prüfungsperson kann nach den Maßgaben von § 10 Abs. 3 und 4 auch 
festgelegt werden, dass Prüfungen in Textform online erbracht werden müssen. Sol-
che Online-Prüfungen werden entweder unter Präsenzaufsicht auf dem Campus o-
der, sofern für eine Prüfung keine Klausur oder andere Aufsichtsarbeit festgelegt ist, 
ohne Aufsicht von außerhalb des Campus durchgeführt. Off-Campus-Online-Prü-
fungen mit Videoaufsicht sind nicht zugelassen. Online-Prüfungen in Textform auf 
dem Campus finden mit von der Universität zur Verfügung gestellten Geräten oder 
mit eigenen Geräten der Studierenden statt. Wenn Studierende eigene Geräte für 
eine Online-Prüfung nutzen, werden sie über die technischen Mindestanforderun-
gen an diese Geräte rechtzeitig informiert. Online-Prüfungen in Textform finden für 
alle Prüfungsteilnehmenden in derselben Form als Off-Campus-Online-Prüfungen 
ohne Aufsicht oder als On-Campus-Online-Prüfung mit Präsenzaufsicht statt, ggf. 
auch an verschiedenen Hochschulstandorten. Näheres kann in den Fachspezifi-
schen Bestimmungen geregelt werden. 

(3) Das Verfahren der Bewertung schriftlicher Arbeiten soll vier Wochen nicht über-
schreiten; § 23 Abs. 9 Satz 1 bleibt hiervon unberührt. 

(4) Prüfungen können ganz oder teilweise in Form von Antwort-Wahl-Verfahren (Mul-
tiple Choice) durchgeführt werden. Für die Bewertung des Multiple-Choice-Teils 
gelten folgende Regelungen: Falls die Frage Mehrfachantworten verbietet, sind 
Mehrfachantworten unzulässig und werden nicht gewertet. Bei der Bewertung des 
Multiple-Choice-Teils ist die Vergabe von negativen (Teil-) Punkten nur innerhalb 
einer Frage mit mehrfachen Antwortmöglichkeiten zulässig. Für jede Frage wird ein 
kumulierter negativer Punktwert auf 0 gesetzt (keine negativen Punktwerte für Fra-
gen). Die weiteren Bewertungsregeln des Multiple Choice-Teils können von der je-
weiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer festgelegt werden und sind in diesem 
Fall den Studierenden spätestens zu Beginn der Prüfung bekannt zu geben. Eine 
Multiple-Choice-Prüfung ist bestanden, wenn die Bestehensgrenze erreicht wird. 
Eine nicht ganzzahlige Bestehensgrenze wird zu Gunsten der Studierenden gerun-
det. Im Übrigen ist eine Prüfung bestanden, wenn die Note mindestens „ausrei-
chend“ (4,0) lautet. In den Fachspezifischen Bestimmungen können für Multiple-
Choice-Prüfungen von Satz 1 abweichende sowie zu den weiteren Sätzen ergän-
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zende Regelungen festgelegt werden. Für die Aufgabenstellung und das vor Aus-
gabe der Prüfung festzulegende Bewertungsschema (Zuordnung der Punkte zu 
den Aufgaben) sind die jeweiligen Prüferinnen oder Prüfer verantwortlich. 

(5) Bei Prüfungsleistungen, die in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule 
Thurgau (PHTG) durchgeführt werden, sind die Bewertungsregelungen der PHTG 
zu berücksichtigen. 

 
§ 14 Lehr- und Prüfungssprachen 

(1) Lehrveranstaltungen können auch in anderen als der deutschen Sprache abgehal-
ten werden. Näheres kann in den Fachspezifischen Bestimmungen (Anlagen B und 
C) geregelt werden. 

(2) Nach Maßgabe der Fachspezifischen Bestimmungen (Anlagen B und C) sind Stu-
dien- und Prüfungsleistungen in anderen als der deutschen Sprache zu erbringen 
bzw. können in anderen als der deutschen Sprache erbracht werden. 

 
§ 15 Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen (Einzelnoten) werden von den je-
weiligen Prüferinnen/Prüfern festgesetzt.  Für die Bewertung der Prüfungsleistun-
gen sind folgende Noten zu verwenden : 

 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung ; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnitt-

lichen Anforderungen liegt ; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderun-

gen entspricht ; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den An-

forderungen genügt ; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt. 

(2) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen sind Zwischenwerte durch 
Erniedrigen oder Erhöhen der Notenziffer um 0,3 zulässig; dabei sind die Noten 0,7, 
4,3, 4,7 und 5,3 ausgeschlossen. Im Fach Sportwissenschaft können bei sportprak-
tischen Modulteilprüfungsleistungen Noten-Zwischen-werte durch Erhöhen oder Er-
niedrigen der Notenziffer um 0,1 gebildet werden. Das Nähere regeln hier die je-
weils geltenden Fachspezifischen Bestimmungen.  

(3) Wird eine Prüfungsleistung von mehr als einem Prüfer/einer Prüferin bewertet, 
ergibt sich die Prüfungsnote aus dem ungerundeten aritmethischen Mittel der von 
den Prüfern/Prüferinnen gem. Abs. 1 und 2 erteilten Einzelnoten. Bei der Berech-
nung der Note wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, 
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
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§ 16 Bildung der Modulnoten 

(1) Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung oder eine Modulprüfung abzule-
gen, so bildet die Note der Modulabschlussprüfung bzw. die Note der Modulprüfung 
die Note für dieses Modul. 

(2) Sind in einem Modul Modulteilprüfungen abzulegen, so ist die ungewichtete gemit-
telte Note aller Modulteilprüfungsnoten die Note für dieses Modul, es sei denn, die 
Fachspezifischen Bestimmungen sehen gewichtete Mittel vor.  
Auch wenn in einem Modul oder Teilmodul mehr ECTS-Credits erbracht worden 
sind, wird bei der Berechnung der Modulnote und der Gesamtnote stets die in den 
Fachspezifischen Bestimmungen festgelegte Anzahl an ECTS-Credits zugrunde-
gelegt und nicht die tatsächlich erworbenen Credits einer Lehrveranstaltung oder 
eines Moduls.  
Jede der einzelnen Modulteilprüfungen muss mindestens mit der Note "ausreichend 
(4,0)" bewertet sein. Bei der Berechnung der Note wird nur die erste Dezimalstelle 
hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung ge-
strichen. Die Modulnote lautet: 

 bei einem Durchschnitt bis 1,5:  sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5: gut 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5: befriedigend 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0: ausreichend 
bei einem Durchschnitt über 4,0:  nicht ausreichend 

(3) Die Modulnoten der endnotenrelevanten Module sind mit ihrem numerischen Wert 
gemäß Abs. 2 Satz 4 Grundlage für die Berechnung der Gesamtnote der Bachelor-
prüfung.  

 
§ 17 Vergabe von ECTS-Credits  

(1) ECTS-Credits sind nur dann zu vergeben, wenn die für die jeweilige Veranstaltung 
bzw. das jeweilige Modul erforderlichen studienbegleitenden Leistungen erfolgreich 
erbracht wurden.  

(2) Für den Fall, dass Lehrveranstaltungen im Nebenfach inhaltlich identisch oder 
gleichwertig mit solchen des Hauptfachs sind, müssen die betreffenden Nebenfach-
veranstaltungen durch andere Lehrveranstaltungen im Nebenfach mit entsprechen-
dem Credit-Umfang ersetzt werden. Die Fachspezifischen Bestimmungen können 
Näheres festlegen.Eine Doppelanrechnung von Studien- oder Prüfungsleistungen 
sowohl im Hauptfach als auch im Nebenfach ist ausgeschlossen.  
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III. Prüfungen im Bachelorstudiengang 

 
A. Orientierungsprüfung 

 
§ 18 Zweck der Orientierungsprüfung 

 
Gemäß § 2 Abs. 3 können die Fachspezifischen Bestimmungen (Anlage B) die Able-
gung einer Orientierungsprüfung im betreffenden Hauptfach vorsehen. Der/die Studie-
rende hat in diesem Fall in der Orientierungsprüfung nachzuweisen, dass er/sie sich in 
seinen/ihren Studienfächern grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten angeeignet hat 
und somit für das Studium der von ihm/ihr gewählten Fächer grundsätzlich geeignet ist. 

§ 19 Inhalt, Art und Umfang der Orientierungsprüfung und Prüfungsfrist 
 

(1) Die Orientierungsprüfung wird studienbegleitend durchgeführt. Die etwaigen fach-
spezifischen Zulassungsvoraussetzungen, Inhalt und Umfang der Prüfungsleistun-
gen sowie ggf. weitere erforderliche Studienleistungen ergeben sich aus den jewei-
ligen Fachspezifischen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung. 

(2) Die Orientierungsprüfungsleistungen sind zugleich Bestandteil der studienbeglei-
tenden Prüfungsleistungen der Bachelorprüfung. 

(3) Die Orientierungsprüfung ist bis zum Beginn der Vorlesungszeit des dritten Se-
mesters abzulegen. Ist sie bis zum Beginn der Vorlesungszeit des vierten Semes-
ters einschließlich etwaiger Wiederholungen nicht abgeschlossen, so erlischt der 
Prüfungsanspruch, es sei denn, der/die Studierende hat das Versäumnis nicht zu 
vertreten. In diesem Fall gewährt die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
dem/der Studierenden auf schriftlichen Antrag eine Verlängerung der Frist, inner-
halb der die Orientierungsprüfung abzulegen ist 

 
 

 
B. Bachelorprüfung 

 
§ 20 Zweck der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung zum Erwerb des Akademischen Grades "Bachelor of Arts 
(B.A.)" bildet einen ersten wissenschaftlichen, berufsbefähigenden Abschluss. 

(2) Durch die Prüfung soll festgestellt werden, ob der Kandidat/die Kandidatin die Zu-
sammenhänge des Faches überblickt, entsprechend seinem/ihrem angestrebten 
Abschluss wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anwenden kann und prak-
tische Fertigkeiten erworben hat. 

§ 21 Inhalt, Art und Umfang der Bachelorprüfung 
 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen in 
Hauptfach und Nebenfach sowie einer schriftlichen Abschlussarbeit im Hauptfach. 
Die etwaigen fachspezifischen Zulassungsvoraussetzungen, Inhalt, Art und Um-
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fang der Prüfungsleistungen sowie ggf. weitere erforderliche Studienleistungen er-
geben sich für jedes Fach aus den Fachspezifischen Bestimmungen dieser Prü-
fungsordnung (Anlagen B und C). 
Die erforderlichen Studienleistungen im Bereich der berufsfeldorientierten Qualifi-
kationen ergeben sich aus der Anlage D ggf. in Verbindung mit der jeweiligen An-
lage B. 

(2) Die Fachspezifischen Bestimmungen (Anlagen B und C) können vorsehen, dass 
darüber hinaus im Hauptfach bzw. im Nebenfach eine mündliche Abschluss-prü-
fung zu erbringen ist. 

 
 

§ 22 Anmeldung und Zulassung zur Abschlussarbeit und  
zur mündlichen Abschlussprüfung der Bachelorprüfung 

(1) Zur schriftlichen Abschlussarbeit kann nur zugelassen werden, wer 
1. an der Universität Konstanz in dem betreffenden Fach im Bachelorstudiengang 

immatrikuliert ist, 
2. die Orientierungsprüfung in diesem Fach erfolgreich abgelegt hat, 
3. seinen Prüfungsanspruch in diesem Fach im Bachelorstudiengang nicht verloren 

hat. 
4. die berufspraktische Tätigkeit gem. § 2 Abs. 7 iVm § 4 Abs. 3 abgeleistet bzw. 

ein vorgeschriebenes Auslandssemester gem. § 2 Abs. 8 absolviert hat  
und – soweit die Fachspezifischen Bestimmungen für das betreffende Fach dies 
vorsehen –, 
5. weitere fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 

(2) Die Anmeldung verbunden mit dem Antrag auf Zulassung zur schriftlichen Ab-
schlussarbeit ist schriftlich zu den festgelegten Anmeldeterminen über das Zentrale 
Prüfungsamt an den PA-Hauptfach zu stellen. Dem Antrag sind beizufügen: 

 1. die Nachweise der in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen  
2. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat/die Kandidatin in dem betreffenden 

Fach im Bachelorstudiengang bereits eine Orientierungsprüfung, Zwischenprü-
fung oder Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden oder den Prüfungsan-
spruch verloren hat oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet. 

(3) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der PA-Hauptfach aufgrund der einge-
reichten Unterlagen. 

 Die Zulassung zur schriftlichen Arbeit ist zu versagen, wenn  
 1.  die in Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind,  

2. die Unterlagen gem. Abs. 2 unvollständig und trotz Aufforderung nicht fristgemäß 
vervollständigt worden sind, 

 3. der Kandidat/die Kandidatin in dem betreffenden Fach im Bachelorstudiengang 
die Orientierungsprüfung, Zwischenprüfung oder endgültig nicht bestanden hat 
oder den Prüfungsanspruch in diesem Studiengang an der Universität Kon-
stanz verloren hat. 
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(4) Die Zulassung zur mündlichen Abschlussprüfung im Hauptfach kann nur erfolgen, 
wenn spätestens 1 Woche vor dem Prüfungstermin alle erforderlichen studienbe-
gleitenden Studien- und Prüfungsleistungen im Hauptfach und im Bereich der be-
rufsfeldorientierten Qualifikationen gemäß den Fachspezifischen Bestimmungen 
(Anlage B) und gemäß Anlage D benotet (mit mindestens ausreichend (4,0)) und 
im DV-gestützten System (POS) verbucht sind und die schriftliche Abschlussarbeit 
eingereicht ist. Die fachspezifischen Bestimmungen können vorsehen, dass die Ab-
schlussarbeit bestanden sein muss. 
Die Zulassung zur mündlichen Abschlussprüfung im Nebenfach kann nur erfolgen, 
wenn spätestens 1 Woche vor dem Prüfungstermin alle erforderlichen studienbe-
gleitenden Studien- und Prüfungsleistungen im Nebenfach gemäß den Fachspezi-
fischen Bestimmungen (Anlage C) benotet (mit mindestens ausreichend (4,0)) und 
im DV-gestützten System (POS) verbucht sind. 

(5) Die Anmeldung, verbunden mit dem Antrag auf Zulassung zur mündlichen Prüfung 
ist rechtzeitig zu den bekanntgegebenen Anmeldeterminen beim PA-Hauptfach un-
ter Nachweis des Vorliegens der Voraussetzungen nach Abs. 1 und 4 einzureichen. 
Die Anmeldung zur mündlichen Abschlussprüfung kann mit der Anmeldung zur 
schriftlichen Abschlussarbeit verbunden werden. Das Nähere regeln ggf. die Fach-
spezifischen Bestimmungen. Im Fall einer mündlichen Abschlussprüfung im Neben-
fach ist die Anmeldung verbunden mit dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung bei 
dem für das Nebenfach zuständigen Prüfungsausschuss zu stellen. 

(6) Die Zulassung erfolgt mit der Auflage, dass der/die Studierende bis zur Erbringung 
der letzten Prüfungsleistung einschließlich einer ggf. erforderlichen Wiederholung 
an der Universität Konstanz immatrikuliert ist. Die Immatrikulation ist ggf. durch Vor-
lage einer entsprechenden Bescheinigung nachzuweisen. 

§ 23 Schriftliche Abschlussarbeit (Bachelorarbeit) 
(1) Die schriftliche Arbeit ist eine Prüfungsarbeit, in der der/die Kandidat/in zeigen soll, 

dass er/sie in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Thema aus sei-
nem/ihrem Hauptfach nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 

(2) Gruppenarbeiten sind zulässig, sofern die jeweiligen Fachspezifischen Bestimmun-
gen für das Hauptfach (Anlage B) dies vorsehen und jeweils der individuelle Beitrag 
klar abgrenzbar, bewertbar und benotbar ist. 

(3) Dem Kandidaten/der Kandidatin ist Gelegenheit zu geben, einen Vorschlag für das 
Thema und den Betreuer/die Betreuerin zu machen. Mit der Ausgabe des Themas 
übernimmt der/die gem. § 6 Abs. 1 bestellte Prüfer/in auch die Betreuung der schrift-
lichen Arbeit. 

(4) Der PA-Hauptfach entscheidet über den Themenvorschlag und die Prüfer/innen. 
Der Zeitpunkt der Ausgabe, das Thema und die bestellten Prüfer/innen werden dem 
Kandidaten/der Kandidatin vom Prüfungsausschuss mitgeteilt und sind aktenkundig 
zu machen. Die Frist für die Anfertigung der Arbeit beginnt mit der Ausgabe des 
Themas. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die schriftliche Arbeit beträgt sechs Wochen. Themenstel-
lung und Betreuung sind hierauf abzustellen. Im Einzelfall kann der PA-Hauptfach 
auf begründeten Antrag die Bearbeitungszeit um die Zeit der Verhinderung – jedoch 
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höchstens um drei Wochen - verlängern. Der Antrag muss, abgesehen von begrün-
deten Ausnahmefällen, spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Bearbeitungszeit 
beim Prüfungsausschuss eingegangen sein und bedarf der Zustimmung des Be-
treuers/der Betreuerin der Arbeit. § 8 Abs. 2 gilt entsprechend. Dauert die Verhin-
derung länger, so kann der Kandidat/die Kandidatin das Thema zurückgeben. Das 
Thema gilt dann als nicht ausgegeben. In diesem Fall muss nach Beendigung der 
Verhinderung unverzüglich die Ausgabe eines neuen Themas beantragt werden. 

(6) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten beiden Wochen der Be-
arbeitungszeit zurückgegeben werden. Ein neues Thema ist binnen vier Wochen 
zu stellen und auszugeben. 

(7) Die Arbeit ist fristgerecht in zweifacher Ausfertigung gebunden und maschinenge-
schrieben im Format DIN A4 sowie in einfacher digitaler Form über das Zentrale 
Prüfungsamt beim PA-Hauptfach einzureichen, davon verbleibt ein Exemplar bis 
zum Abschluss des Prüfungsverfahrens beim Zentralen Prüfungsamt. Der Abgabe-
termin ist aktenkundig zu machen. Wird die Arbeit nicht fristgerecht abgeliefert, so 
gilt sie als mit "nicht ausreichend (5,0)" bewertet, es sei denn, der/die Studierende 
hat das Fristversäumnis nicht zu vertreten.  

(8) Bei der Abgabe der Arbeit hat der Kandidat/die Kandidatin schriftlich zu versichern, 
dass er/sie die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die von ihm/ihr 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat und dass diese noch nicht ander-
weitig als Abschlussarbeit einer Bachelorprüfung eingereicht wurde. Er/Sie hat bis 
zum Abschluss des Prüfungsverfahrens die Materialien verfügbar zu halten, welche 
die eigenständige Abfassung der Arbeit belegen können. 

(9) Die Arbeit ist innerhalb von sechs Wochen von zwei Prüfern/Prüferinnen gemäß  
§ 6 Abs. 2 Satz 1 zu bewerten. Einer/eine der Prüfer/innen ist in der Regel der-/ 
diejenige, der/die das Thema gestellt hat. Der/die zweite Prüfer/in wird im Beneh-
men mit dem/der Erstprüfer/in vom PA-Hauptfach bestimmt. Die Note ergibt sich 
aus dem arithmetischen Mittel der beiden Gutachten; § 16 Abs. 2 Satz 4 und 5 
gelten entsprechend. 

(10) Die fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach (Anlage B) können fest-
legen, dass der PA-Hauptfach einen dritten Prüfer/eine dritte Prüferin bestellt, wenn 
die Note eines Prüfers/einer Prüferin „ausreichend (4,0)“ oder besser, die des ande-
ren „nicht ausreichend (5,0)“ lautet. Bewertet der dritte Prüfer/die dritte Prüferin die 
Arbeit mindestens mit „ausreichend (4,0)“, so ist die Abschlussarbeit bestanden. Die 
Note wird in diesem Fall auf 4,0 festgelegt oder, falls das dritte Gutachten günstiger 
lautet, aus dem arithmetischen Mittel der Noten der drei Gutachten gebildet. § 16 
Abs. 2 Satz 4 und 5 gelten entsprechend. Lautet die Note des dritten Prüfers/der 
dritten Prüferin „nicht ausreichend (5,0)“, so ist die Arbeit nicht bestanden. 

(11) In den Fächern Sportwissenschaft und Soziologie wird die Bachelorarbeit von 
einem/einer Prüfer/Prüferin gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 bewertet, der/die das Thema 
der Arbeit gestellt hat. Lautet die Note des Prüfers/der Prüferin „nicht ausreichend“, 
so wird vom Prüfungsausschuss ein/e zweite/r Prüfer/in bestellt. Lautet die Note 
des/der zweiten Prüfers/Prüferin mindestens „ausreichend“, so wird vom Prüfungs-
ausschuss ein/e dritte/r Prüfer/in bestellt. Bewertet das dritte Gutachten die Arbeit 
mindestens mit der Note „ausreichend“, so ist die Abschlussarbeit bestanden. Die 
Note wird in diesem Falle mit „4,0“ festgelegt oder, falls dieser Wert niedriger ist, als 
arithmetisches Mittel aus den Noten der drei Gutachten ermittelt. Lautet die Note 
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des dritten Gutachtens „nicht ausreichend“, so ist die Bachelorarbeit nicht bestan-
den. 

§ 24 Mündliche Abschlussprüfung 
 

(1) Der/die Studierende hat eine mündliche Abschlussprüfung abzulegen, sofern die 
Fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach (Anlage B) oder das Neben-
fach (Anlage C) dies vorsehen. Die Fachspezifischen Bestimmungen regeln die An-
forderungen für die mündliche Prüfung.  

(2) Mündliche Prüfungen sind von einem/einer Prüfer/in gemäß § 6 Abs. 2 in Gegen-
wart eines Beisitzers/einer Beisitzerin oder von mehreren Prüfern/Prüferinnen ge-
mäß § 6 Abs. 2 abzunehmen. Beisitzer/innen müssen eine entsprechende Ba-
chelorprüfung in dem betreffenden Fach oder eine mindestens gleichwertige Prü-
fung abgelegt haben und Mitglied einer Universität sein. Im Fall von mehreren Prü-
fern/Prüferinnen ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der beiden Ein-
zelbewertungen. § 16 Abs. 2 Satz 4 und 5 gelten entsprechend.  

(3) Die Kandidaten/Kandidatinnen werden einzeln oder in Gruppen bis zu drei Kandi-
daten/Kandidatinnen geprüft. Der Termin der Prüfung und die Prüfer sind dem Kan-
didaten/der Kandidatin bekanntzugeben. 

(4) Die mündlichen Prüfungen dauern je Kandidat/in mindestens 20 Minuten, höchs-
tens aber 30 Minuten. 

(5) Die wesentlichen Inhalte, Ablauf und Ergebnis der jeweiligen Prüfung sind in einem 
Protokoll festzuhalten. Es wird von dem/der Prüfer/in und dem/der Beisitzer/in bzw. 
von den Prüfern/Prüferinnen unterzeichnet und ist Teil der Prüfungsakten. 

(6) Das Ergebnis der Prüfung wird der Kandidatin/dem Kandidaten im Anschluss an 
die mündliche Prüfung von dem/der Prüfer/in bekannt gegeben. 

(7) Studierende des gleichen Studiengangs, die sich noch nicht zur gleichen Prüfung 
angemeldet haben, können nach Maßgabe der vorhandenen Plätze als Zuhörer an 
mündlichen Abschlussprüfungen teilnehmen. Die Teilnahme erstreckt sich nicht auf 
die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Aus wichtigen Gründen 
oder auf Antrag des Kandidaten/der Kandidatin ist die Öffentlichkeit auszuschlie-
ßen. 

(8) Die Durchführung der mündlichen Abschlussprüfung mittels elektronischer Kommu-
nikationssysteme online als Videokonferenz richtet sich nach § 10 Abs. 3 und 4 
sowie nach § 12 Abs. 3, 4 und 7. 
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§ 25 Bewertung der Bachelorprüfung, Bildung der Noten 
(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsteile mit mindestens "aus-

reichend (4,0)" benotet worden sind. 
(2) Bei der Bildung der Note für das Hauptfach werden die Prüfungsteile wie folgt ge-

wichtet: 
1. Die ungewichtete gemittelte Dezimalnote aller endnotenrelevanten Modulnoten 

(Dezimalnoten gemäß § 16 Abs. 2 Satz 4 und 5) des Hauptfaches geht zu 90% 
in die Hauptfachnote ein, es sei denn, die Fachspezifischen Bestimmungen se-
hen gewichtete Mittel vor. 

2. Die schriftliche Abschlussarbeit geht zu 10% in die Hauptfachnote ein. 
3. Für den Fall, dass die Fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach (An-

lage B) eine mündliche Abschlussprüfung vorsehen, geht diese zu 10 % in die 
Hauptfachnote ein. Der prozentuale Anteil der endnotenrelevanten Modulnoten 
gemäss Nr. 1 wird in diesem Fall entsprechend reduziert. 

(3) In den fachspezifischen Bestimmungen für das Hauptfach (Anlage B) kann die Bil-
dung der Hauptfachnote abweichend von Abs. 2 geregelt werden. Der Prüfungsteil 
gem. Abs. 2 Nr. 1 geht jedoch mindestens zu 60 % in die Hauptfachnote ein. 

(4) Die ungewichtete gemittelte Dezimalnote aller endnotenrelevanten Modulnoten 
(Dezimalnoten gemäß § 16 Abs. 2 Satz 4 und 5) des Nebenfaches bildet die Ne-
benfachnote, es sei denn, die Fachspezifischen Bestimmungen für das Nebenfach 
(Anlage C) sehen gewichtete Mittel vor. Für den Fall, dass im Nebenfach eine Ab-
schlussprüfung i.S.v. § 21 Abs. 2 abgelegt wird, gilt Absatz 3 entsprechend. 

(5) Bei der Bildung der Gesamtnote der Bachelorprüfung werden die Prüfungsteile im 
Fall von § 2 Abs. 1 Nr. 1 wie folgt gewichtet: 

- Die Hauptfachnote geht mit ihrem numerischen Wert zu 80% in die Gesamt-note 
ein. 

- Die Nebenfachnote geht mit ihrem numerischen Wert zu 20% in die Gesamtnote 
ein. 

 
Im Fall von § 2 Abs. 1 Nr. 2 wird die Gesamtnote gemäß den Fachspezifischen 
Bestimmungen gebildet.  
§ 16 Abs. 2 Satz 4 und 5 gelten entsprechend. 
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C. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 

 
 

§ 26 Wiederholung der Prüfungen, Endgültiges Nichtbestehen  
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die mit "nicht ausreichend (5,0)" bewertet 

wurden oder als nicht bestanden gelten, können einmal wiederholt werden. Bei ein-
zelnen Teilprüfungsleistungen gem. § 10 Abs. 3 kann hiervon abgewichen werden. 
Die Wiederholung einer Modulteilprüfung kann auch im Rahmen einer anderen 
Lehrveranstaltung, die ebenfalls dem betreffenden Modulteil zugeordnet ist, erfol-
gen. Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden.  

(2) Die Wiederholungsprüfung ist - unter Beachtung der in § 19 genannten Fristen - 
zum nächstmöglichen Prüfungstermin, jedoch spätestens in dem auf die nicht be-
standene Prüfung folgenden Semester abzulegen; bei Versäumnis dieser Frist er-
lischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, die/der Studierende hat das Versäumnis 
nicht zu vertreten. Zwischen Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Erstprü-
fung und der Wiederholungsprüfung müssen mindestens vier Wochen liegen. Die 
Prüfungen sind so zu organisieren, dass die Wiederholungsprüfung spätestens in 
dem auf den ersten Prüfungsversuch folgenden Semester abgelegt werden kann. 

(3) Eine zweite Wiederholung von im Rahmen der Orientierungsprüfung zu erbringen-
den Prüfungsleistungen ist nicht möglich. Im übrigen ist eine zweite Wiederholung 
derselben studienbegleitenden Prüfungsleistung im Haupt- oder Nebenfach nur auf 
schriftlichen Antrag in Ausnahmefällen und pro Fach maximal zweimal im Verlauf 
des Studiums zulässig. Über den schriftlichen Antrag entscheidet der zuständige 
Prüfungsausschuss. Der Antrag ist spätestens zwei Monate nach Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses zu stellen; bei Versäumnis dieser Frist erlischt der Prüfungs-
anspruch, es sei denn, die/der Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 

(4) Eine schriftliche Abschlussarbeit, die mit "nicht ausreichend (5,0)" bewertet worden 
ist oder als nicht bestanden gilt, kann einmal wiederholt werden. Der Antrag auf 
Wiederholung, mit einem neuen Thema, muss spätestens zwei Monate nach Be-
standskraft des Prüfungsbescheides eingereicht werden; bei Versäumnis dieser 
Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, die/der Studierende hat das Ver-
säumnis nicht zu vertreten. Eine Rückgabe des Themas ist nur dann zulässig, wenn 
der/die Kandidat/in bei der Anfertigung seiner/ihrer ersten Arbeit von dieser Mög-
lichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.  

(5) Eine mündliche Abschlussprüfung, die mit "nicht ausreichend (5,0)" bewertet wor-
den ist, kann einmal zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederholt werden. Bei Ver-
säumnis dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, die/der Studie-
rende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 

(6) Prüfungsleistungen sind endgültig nicht bestanden, wenn die zulässigen Wiederho-
lungsversuche nicht bestanden wurden oder keine (weitere) Wiederholung der Prü-
fung mehr möglich ist. Die Bachelorprüfung in dem betreffenden Teilstudiengang 
ist endgültig nicht bestanden, wenn eine oder mehrere studienbegleitende Prü-
fungsleistungen oder die schriftliche Abschlussarbeit oder die mündliche Ab-
schlussprüfung endgültig nicht bestanden sind. 
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(7) Studienleistungen, die nicht bestanden wurden, sind grundsätzlich unbegrenzt wie-
derholbar, es sei denn, die fachspezifischen Regelungen (vgl. Anlagen B und C) 
setzen bestimmte Wiederholungsregelungen fest. Sind Studienleistungen Bestand-
teil der Orientierungsprüfung, müssen sie innerhalb der für die Orientierungsprü-
fung geltenden Fristen erbracht werden. 

§ 27 Zeugnis und Urkunde 

(1) Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung und nach Verbuchung aller für ihr Be-
stehen relevanten Leistungen erhalten Studierende über die Gesamtnote in ihrem 
Studiengang sowie die Endnoten in ihren Teilstudiengängen ein Zeugnis. Es enthält 
zudem die Note und das Thema der Bachelorarbeit. 

(2) Haben Studierende eine Gesamtnote bis 1,3 erreicht, so wird im Zeugnis zusätzlich 
das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen.  

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird den Studierenden eine Urkunde ausgehändigt, 
in der die Verleihung des akademischen Bachelorgrades beurkundet und die stu-
dierten Fächer angegeben werden.  

(4) Zeugnis und Urkunde werden von der oder dem Vorsitzenden des Ständigen Prü-
fungsausschusses des Hauptfachs unterzeichnet und mit dem Siegel der Universi-
tät Konstanz versehen. Als Datum ist der Tag anzugeben, an dem laut dem Antrag 
auf Zeugnisausstellung die letzte Prüfungs- oder Studienleistung erbracht wurde.  

(5) Als weitere Bestandteile des Zeugnisses werden ein Diploma Supplement nach 
dem European Diploma Supplement Model und ein Transcript of Records ausge-
stellt. Das Transcript of Records enthält die absolvierten Module und ihre Kompo-
nenten, die Modulnoten, die in den Modulen sowie insgesamt erworbenen ECTS-
Credits sowie die Noten der erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen; unbeno-
tete Module und Leistungen werden mit dem Vermerk der erfolgreichen Teilnahme 
versehen. Prüfungs- und Studienleistungen, die nicht in die Bachelorprüfung einge-
hen, werden im Transcript of Records als „Sonstige Leistungen“ vermerkt. 

(6) Zusätzlich wird ein Transcript of Records nach Abs. 5 ohne Nennung der Noten der 
einzelnen Prüfungs- und Studienleistungen ausgestellt. 

(7) Auf Antrag der oder des Studierenden kann die bis zum Abschluss des Studien-
gangs benötigte Fachstudiendauer in das Transcript of Records aufgenommen wer-
den.  

(8) Alle in den Absätzen 1, 3, 5 und 6 genannten Unterlagen werden in deutscher und 
– soweit möglich - in englischer Sprache ausgestellt. 

(9) In den fachspezifischen Regelungen kann vorgesehen werden, dass in Zeugnis und 
Urkunde ein Studienschwerpunkt angegeben wird.  

(10) In den fachspezifischen Regelungen kann die englische Bezeichnung des studier-
ten Fachs festgelegt werden. 

 
 

§ 28  aufgehoben 
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§ 29 Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung 

 
(1) Kandidaten/Kandidatinnen, die ihre Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden ha-

ben, erhalten hierüber einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen ist.  

(2) Hat der/die Kandidat/in die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden, so wird 
ihm/ihr auf Antrag eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die bestandenen 
Prüfungen und ggf. Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Prüfung 
endgültig nicht bestanden ist. 

 

IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 30 Ungültigkeit 
(1) Hat der Kandidat/die Kandidatin bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird 

diese Tatsache nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so können die 
Noten der Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der/die Kandidat/in getäuscht 
hat, berichtigt werden. Gegebenenfalls kann die Prüfungsleistung für "nicht ausrei-
chend (5,0)" und die Bachelorprüfung vom PA-Hauptfach für "nicht bestanden" er-
klärt werden. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne 
dass der/die Kandidat/in darüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Be-
stehen der Prüfung geheilt. Hat der/die Kandidat/in die Zulassung vorsätzlich zu 
Unrecht erwirkt, so kann die Prüfungsleistung für "nicht ausreichend (5,0)" und die 
Bachelorprüfung vom PA-Hauptfach für nicht bestanden erklärt werden. 

(3) Dem Kandidaten/der Kandidatin ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zu einer 
Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Zeugnis ist zu entziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 
Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die Bachelorurkunde einzuziehen, wenn die 
Bachelorprüfung aufgrund einer Täuschung für "nicht bestanden" erklärt wurde.  

(5) Die Aberkennung des akademischen Grades richtet sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

 
 

§ 31 Rechtsmittel 
Der/die Kandidat/in kann gegen die Entscheidungen im Prüfungsverfahren, die einen 
Verwaltungsakt darstellen, Widerspruch erheben (§§ 68 ff. VwGO). Den Wider-spruchs-
bescheid erlässt der Prorektor bzw. die Prorektorin für Lehre der Universität Konstanz 
auf Vorschlag des Zentralen Prüfungsausschusses, der hierzu den jeweils zuständigen 
Prüfungsausschuss zu hören hat. 
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§ 32 Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Innerhalb eines Jahres nach Erhalt des Zeugnisses wird Studierenden auf Antrag 
in angemessener Frist Einsicht in die Abschlussarbeit und die darauf bezogenen 
Gutachten sowie im Fall einer mündlichen Abschlussprüfung in das Prüfungsproto-
koll gewährt.  

(2) In studienbegleitende Prüfungs- und Studienleistungen und deren Bewertungen so-
wie in Prüfungsprotokolle zu studienbegleitenden mündlichen Prüfungen kann zu 
den vom Fachbereich angebotenen Einsichtsterminen sowie nach Absprache mit 
der Prüfungsperson innerhalb von zwei Jahren, beginnend mit dem Ablauf des Se-
mesters, in dem die Leistung erbracht wurde, Einsicht genommen werden. 

 
§ 33 In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt zum 1. Oktober 2006 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die bisherige Studien- und Prüfungsordnung in der Fassung vom 20. Feb-
ruar 2003 (Amtl. Bekm.(5/2003), zuletzt geändert am 26. Juli 2004 (Amtl. Bekm. 
31/2004) außer Kraft.  

(2) Studierende, die ihr Studium vor In-Kraft-Treten dieser Studien- und Prüfungsord-
nung aufgenommen haben, können das Studium auf Antrag nach der neuen Prü-
fungsordnung fortsetzen. Der Antrag ist spätestens bis zum 31. März 2007 bei der 
Studentischen Abteilung zu stellen.  

(3) Die Änderung vom 1. März 2007 tritt zum 1. Oktober 2006 in Kraft. 
(4) Die Änderung vom 27. Juli 2007 tritt zum 1. Oktober 2007 in Kraft. Sie gilt nicht für 

Studierende, die zu diesem Zeitpunkt bereits für alle Teile der Abschlussprüfung 
zugelassen sind. 

(5) Die Änderungen vom 18. Mai 2011 treten am Tag nach ihrer amtlichen Bekanntma-
chung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Konstanz in Kraft. 

(6) Die Änderungen vom 8. Oktober 2012 treten am Tag nach ihrer amtlichen Bekannt-
machung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Konstanz in Kraft. 

(7) Die Änderungen vom 1. August 2013 treten am Tag nach ihrer amtlichen Bekannt-
machung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Konstanz in Kraft. 

(8) Die Änderungen vom 30. April 2014 treten zum 1. April 2014 in Kraft. Es gelten 
folgende Übergangsbestimmungen: Die Änderung von § 23 gilt nicht für Studie-
rende, die bereits zur Bachelorarbeit im Fach Sportwissenschaft zugelassen sind. 

(9) Die Änderungen vom 16. und vom 24. Juli 2014 treten zum 1. Oktober 2014 in Kraft.  
(10) Die Änderungen vom 30. September 2015 treten am Tag nach ihrer amtlichen 

Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Konstanz in 
Kraft.  

(11) Die Änderungen vom 28. Juli 2023 treten am Tag nach ihrer amtlichen Bekannt-
machung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Konstanz in Kraft.  
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Anmerkung: 
Diese Studien- und Prüfungsordnung vom 03. August 2006 wurde in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Konstanz Nr. 37/2006 veröffentlicht. 

Die erste Berichtigung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 12. September 2006 in den Amt-
lichen Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 41/2006 veröffentlicht. 

Die erste Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 01. März 2007 in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 7/2007 veröffentlicht. 

Die zweite Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 27. Juli 2007 in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 60/2007 veröffentlicht. 

Die zweite Berichtigung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 3. September 2008 in den Amt-
lichen Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 38/2008 veröffentlicht. 

Die dritte Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 18. Mai 2011 in den Amtlichen Be-
kanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 42/2011 veröffentlicht. 

Die vierte Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 8. Februar 2012 in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 4/2012 veröffentlicht. 

Die fünfte Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 8. Oktober 2012 in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 44/2012 veröffentlicht. 

Die zweite Berichtigung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 5. November 2012 in den Amt-
lichen Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 48/2012 veröffentlicht. 

Die sechste Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 6. August 2013 in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 74/2013 veröffentlicht. 

Die siebte Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 30. April 2014 in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 25/2014 veröffentlicht. 

Die achte Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 16. Juli 2014 in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 36/2014 veröffentlicht. 

Die neunte Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 24. Juli 2014 in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 38/2014 veröffentlicht. 

Die 10. Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 30. September 2015 in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 70/2015 veröffentlicht. 

Die 11. Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 28. November 2019 in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 51/2019 veröffentlicht. 

Die 12. Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 28. Juli 2022 in den Amtlichen  
Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 51/2022 veröffentlicht. 

Die 13. Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 28. Februar 2023 in den Amtlichen  
Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 15/2023 veröffentlicht. 

Die 14. Änderung dieser Studien- und Prüfungsordnung wurde am 28. Juli 2023 in den Amtlichen  
Bekanntmachungen der Universität Konstanz Nr. 67/2023 veröffentlicht. 
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